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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1953

Norm

ABGB §300 B

ABGB §905

V über wertbeständige Rechte §3

SchillingG §6

Rechtssatz

Nach dem Inkrafttreten der V. über wertbeständige Rechte in Österreich begründete Reichsmakhypotheken sind auch

bei Erfüllungsort im Ausland als Schillingshypotheken zu behandeln.
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